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Ausgliederung nicht weniger zu als bei der Ab- oder 
Aufspaltung (Lieder, in: Lutter, §  125 Rn.  64). Der 
strukturelle Unterschied zur Abspaltung bleibe insofern 
erhalten, dass für den Verzicht der ausgliedernde Rechts-
träger selbst und bei der Abspaltung die Gesellschafter 
zuständig seien. Die Anteilsgewährungspfl icht sei jeden-
falls kein Dogma mehr (arg. § 54 Abs. 1 S. 3 UmwG), 
sondern nur der gesetzlich vorgesehene Regelfall (Heck-
schen, GmbHR 2021, 8, 9 Rn. 13; Wicke, ZGR 2017, 
527, 529)

Demgegenüber geht die Gegenmeinung davon aus, 
dass § 125 S. 1 UmwG bewusst gerade nicht auf §§ 54 
Abs. 1 S. 3 bzw. 68 Abs. 1 S. 3 UmwG verweise. Denn 
der Gesetzgeber habe in Kenntnis des bereits in der Ver-
gangenheit geführten Meinungsstreits zur Verzichtmög-
lichkeit in Ausgliederungsfällen auch im Rahmen der 
nachfolgenden Anpassungen des Umwandlungsgesetzes 
keine Ausnahme vorgesehen (3. Gesetz zur Änderung 
des Umwandlungsgesetzes v. 11.7.2011, BGBl. I, 2011, 
1338; 4. Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgeset-
zes v. 9.12.2018, BGBl. I, 2018, 2694). Diese Meinung 
nimmt daher keine Gesetzeslücke an, sondern geht von 
einer abschließenden gesetzlichen Regelung aus (Weiler, 
GmbHR 2021, 473 Rn. 8; Weiler, NZG 2013, 1326, 
1328; Heinz/Wilke, GmbHR 2012, 889, 891; Weiler, 
in: Widmann/Mayer, §  123 UmwG Rn.  67; Mayer, 
in: Widmann/Mayer, §  126 UmwG Rn.  96; Simon, 
in: FS Schaumburg, 2009, S. 1341, 1356 f.; Köln-
KommUmwG/Simon, §  125 Rn. 19; Fronhöfer, in: 
Widmann/Mayer, § 125 UmwG Rn. 75). Die Ausglie-
derung mit Verzicht auf die Anteilsgewährung nähe-
re sich auch der Spaltung mit Verzicht an (Simon, in: 
FS Schaumburg, S. 1341, 1356 f.), wodurch die vorge-
gebenen Strukturen des Umwandlungsgesetzes ausgehe-
belt würden.

4. Ergebnis
Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die hier auf-
geworfene Rechtsfrage mangels höchstrichterlicher 
Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt ist. 
Die überwiegende Ansicht in der Literatur hält einen 
Anteilsgewährungsverzicht bei der Ausgliederung 
einer Personenhandelsgesellschaft auf eine andere 
Personenhandelsgesellschaft analog §  54 Abs. 1 S.  3 
UmwG für zulässig. Diese Meinung schreckt auch 
nicht vor einer erforderlichen teleologischen Reduk-
tion der ausdrücklichen Regelung in §  125 UmwG 
zurück, die die Nichtanwendung des §  54 UmwG 
beinhaltet.

Die Spaltung zu Null kann für die hier vorliegende Aus-
gliederung u. E. nicht fruchtbar gemacht werden, da die 
Ausgliederung in § 128 UmwG nicht genannt ist und 

die Norm nur Fälle der Abspaltung und Aufspaltung 
regeln wollte.

Für die Praxis besteht die Möglichkeit, in Abspra-
che mit dem Registergericht den Ausgliederungs-
vorgang ohne Anteilsgewährung zu gestalten. Wenn 
die Ausgliederung im Handelsregister eingetragen 
ist, wird diese nach §  131 Abs. 2 UmwG zumindest 
bestandskräftig.

BGB § 112 
Reichweite der Ermächtigung nach § 112 
BGB; Gründung einer Gesellschaft

I. Sachverhalt
Ein 17-jähriger ist von den Sorgeberechtigten mit Ge-
nehmigung des Familiengerichts zum Betrieb eines Ein-
zelunternehmens ermächtigt worden (§  112 BGB). Er 
möchte nunmehr das Unternehmen in Rechtsform einer 
UG (haftungsbeschränkt) betreiben.

II. Frage
Kann der Minderjährige unter Bezugnahme auf § 112 
BGB eine UG (haftungsbeschränkt) als Alleingesell-
schafter selbst errichten, oder ist dafür eine erneute Mit-
wirkung von Sorgeberechtigten und Familiengericht 
(§ 1822 Nr. 3 BGB) erforderlich?

III. Zur Rechtslage
1. Allgemeines
Gem. § 112 BGB kann der gesetzliche Vertreter mit 
Genehmigung des Familiengerichts den Minderjäh-
rigen zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbs-
geschäfts ermächtigen. Ist dies wirksam geschehen, 
so wird der Minderjährige für die Rechtsgeschäfte, die 
der Geschäftsbetrieb mit sich bringt, unbeschränkt 
geschäftsfähig. Ihm steht daher eine partielle Vollge-
schäftsfähigkeit zu (s. dazu BeckOGK-BGB/Ahrens/
Heicke, Std.: 1.10.2019, § 112 Rn. 80 ff .).

2. Einschränkung
Die Ermächtigung erstreckt sich grundsätzlich auf 
sämtliche Geschäfte, die vom Betrieb des Erwerbs-
geschäfts umfasst sind. Allerdings macht das Gesetz 
selbst in §  112 Abs. 1 S. 2 BGB eine Ausnahme von 
der vollständigen Geschäftsfähigkeit des Minderjäh-
rigen in diesem Bereich. Soweit es sich um Rechtsge-
schäfte handelt, bei denen der Vertreter des Minder-
jährigen der Genehmigung des Familiengerichts 
bedürfte, ist auch der Minderjährige selbst nicht dazu 
befugt, das Geschäft vorzunehmen. Es verbleibt in 
diesem Fall bei den allgemeinen Regeln der §§ 106 ff . 
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BGB (MünchKommBGB/Spickhoff , 9. Aufl . 2021, 
§ 112 Rn. 21). 

Gem. §  1822 Nr. 3 BGB bedarf der Genehmigung 
des Familiengerichts auch der Abschluss eines Ge-
sellschaftsvertrags, der zum Betrieb eines Erwerbs-
geschäfts eingegangen wird. Dabei ist es grundsätz-
lich unerheblich, ob es sich bei der Gesellschaft um 
eine Personen- oder eine Kapitalgesellschaft handelt, 
da auch letztere vom Anwendungsbereich der Norm 
nach h.  M. umfasst wäre (MünchKommBGB/Kroll-
Ludwigs, 8. Aufl . 2020, §  1822 Rn. 26; Rust, DStR 
2005, 1942, 1944; BeckOGK-BGB/Schöpfl in, Std.: 
1.3.2022, § 1822 Rn. 44; Erman/Schulte-Bunert, BGB, 
16. Aufl . 2020, § 1822 Rn. 15; Staudinger/Veit, BGB, 
2020, § 1822 Rn. 86; Werner, GmbHR 2006, 737, 738; 
Soergel/Zimmermann, BGB, 13. Aufl . 2000, §  1822 
Rn.  24). Nur gelegentlich wird die Genehmigungs-
pfl icht für die Gründung von Kapitalgesellschaften 
in der Literatur verneint (Klamroth, BB 1975, 528; 
Winkler, ZGR 1973, 182). Angesichts der stark über-
wiegenden Auff assung ist zumindest im Rahmen der 
notariellen Vorsicht davon auszugehen, dass eine ent-
sprechende Genehmigung einzuholen ist. 

Aus diesem Grund wird typischerweise auch die Grün-
dung einer GmbH als nach § 1822 Nr. 3 BGB geneh-
migungspfl ichtig angesehen (MünchKommBGB/Kroll-
Ludwigs, §  1822 Rn.  26; BeckOGK-BGB/Schöpfl in, 
§ 1822 Rn. 44; Erman/Schulte-Bunert, § 1822 Rn. 15), 
da die Gefahr einer persönlichen Haftung der Ge-
sellschafter besteht, sie insbesondere für eine etwaige 
Unterbilanz einzustehen haben, so dass das Geschäft 
zumindest potenziell für den Minderjährigen mit recht-
lichen Nachteilen verbunden ist. Für die UG (haf-
tungsbeschränkt), die nach § 5a GmbHG im Grund-
satz denselben Regeln wie die GmbH unterliegt, kann 
nichts anderes gelten, so dass auch für ihre Gründung 
eine Genehmigung nach § 1822 Nr. 3 BGB zumindest 
im Rahmen der notariellen Vorsicht angesichts der herr-
schenden Ansicht in der Literatur einzuholen ist.

3. Ergebnis
Mit der h. M. ist anzunehmen, dass der Minderjährige 
nicht im Rahmen des § 112 Abs. 1 S. 1 BGB eine UG 
(haftungsbeschränkt) gründen kann, da eine diesbezüg-
liche Erklärung seines Vertreters der familiengerichtli-
chen Genehmigung gem. § 112 Abs. 1 S. 2 BGB i. V. m. 
§ 1822 Nr. 3 BGB bedürfte. Vor diesem Hintergrund 
müssen die Erklärungen zur Gründung einer UG (haf-
tungsbeschränkt) durch den Vertreter abgegeben oder 
von diesem zumindest genehmigt werden und darüber 
hinaus die Genehmigung des Familiengerichts einge-
holt werden. 
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BGB §§ 1911, 1919, 1921; BMG § 51 
Aufhebung einer Abwesenheitspfl egschaft wegen 
Bekanntseins des Aufenthaltsorts trotz melderecht-
licher Auskunftssperre
Abruf-Nr.: 186499

BGB §§ 21, 47, 48, 49, 76, 1923; VRV § 4
Verein in Liquidation; Liquidationsverein; Erbfä-
higkeit des Liquidationsvereins
Abruf-Nr.: 185119

Rechtsprechung
BeurkG § 40; GmbHG § 55 Abs. 1
Unterschriftsbeglaubigung durch ausländischen 
Notar in Abwesenheit der Unterzeichnenden

1. Eine der nach deutschem Recht erfolgten Unter-
schriftsbeglaubigung gleichwertige Beurkundung 
liegt dann nicht vor, wenn der ausländische Notar 
lediglich ihm vorgelegte Unterschriften mit anderen 
Unterschriften vergleicht, die ihm schon vorlagen.

2. Eine Übernahmeerklärung nach § 55 Abs. 1 
GmbHG kann auch durch einen vollmachtlosen Ver-
treter erfolgen, wenn dieses Handeln später formge-
recht durch den Übernehmer des Geschäftsanteils 
genehmigt wird.

KG, Beschl. v. 3.3.2022 – 22 W 92/21

Problem
Der Geschäftsführer einer GmbH meldete eine Barka-
pitalerhöhung zum Handelsregister an. Der Anmeldung 
waren eine Satzungsneufassung mit der Bescheinigung 
nach § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG und Erklärungen über 
die Genehmigung der Beschlussfassung und der Über-
nahmeerklärungen beigefügt. Dies war erforderlich, da 
der Geschäftsführer, der selbst Gesellschafter war, für die 
drei weiteren Gesellschafter als vollmachtloser Vertreter 
auftrat. Eine Genehmigungserklärung war dabei durch 


